
Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis 

- Der Landrat -
11.03.2020

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz-lfSG)

Allgemeinverfügung

Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises ordnet als Gesundheitsamt gemäß §§ 28 Abs. 1 S.1, 30 
Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 35 S. 
2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung 
nachfolgende Allgemeinverfügung zum Schutze der öffentlichen Sicherheit an:

1. Einwohnerinnen und Einwohner des Unstrut-Hainich-Kreises, die sich innerhalb der 
letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch 
das Robert Koch-Institut aufgehalten haben, sind für einen Zeitraum von 14 Tagen 
nach ihrer Rückkehr aus dem Risikogebiet verpflichtet, sich ausschließlich in ihrer 
Wohnung bzw. auf ausschließlich von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres 
Wohngrundstückes aufzuhälten.
Zum 11. März 2020 sind durch das Robert Koch-Institut folgende Gebiete als 
Risikogebiete eingestuft:
Italien, Iran, In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan), in Südkorea: Provinz 
Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang), in Frankreich: Region Grand Est (diese 
Region enthält Eisass, Lothringen und Champagne-Ardenne) sowie in Deutschland 
Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen)

Die Risikogebiete sind unter
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

tagesaktuell abrufbar. Auf diese Festlegung wird dynamisch Bezug genommen.

2. Schülerinnen und Schüler sowie Kindern bis zur Einschulung, die sich innerhalb der 
letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch 
das Robert Koch-Institut aufgehalten haben, ist zudem untersagt, in diesem Zeitraum 
eine Schule, eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle zu betreten. 
Zum 11. März 2020 sind durch das Robert Koch-Institut die unter 1. aufgeführten 
Risikogebiete benannt worden. Die Risikogebiete sind unter

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

tagesaktuell abrufbar. Auf diese Festlegung wird dynamisch Bezug genommen.

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


3. Die Personensorgeberechtigten haben für die Erfüllung der in Ziffer 2 genannten 
Verpflichtung zu sorgen.

4. Die unter Ziffer 1 genannten Personen und die Personensorgeberechtigten der

Personen unter Ziffer 2 sind dazu verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch im 
Fachdienst Gesundheit unter der Rufnummer 03601-802382 zu melden und die 
Umstände des Aufenthalts im Risikogebiet (Datum, Ort, Kontakte) mitzuteilen.

5. Weisen die in Ziffer 1 und 2 genannten Personen Erkältungssymptome auf, wie 
trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, sind sie 
verpflichtet, unverzüglich telefonisch den Hausarzt, den kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 zu kontaktieren.

6. Die Personen unter Ziffer 1 und 2 sind verpflichtet, den direkten Kontakt mit anderen 
Personen einzustellen. Der Kontakt mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Personen sowie zur Pflege und Versorgung tätigen Personen ist auf das absolut 
notwendige Minimum zu reduzieren.

7. Die Personen unter Ziffer 1 und 2 dürfen keine Mittel des öffentlichen 
Personenverkehrs benutzen.

8. Sollte während der angeordneten Quarantänezeit eine medizinische Behandlung 
erforderlich werden, sind die Personen unter Ziffer 1 und die 
Personensorgeberechtigten der Personen unter Ziffer 2 verpflichtetet dem 
Rettungsdienst sowie die sie versorgende medizinische Einrichtung (z.B. Arztpraxis, 
Krankenhaus) bereits vorab telefonisch über die angeordnete Quarantäne und deren 
Grund zu informieren.

9. Die Allgemeinverfügung gilt ab sofort bis einschließlich zum 19. April 2020.

10. Diese Allgemeinverfügung wird am Tage nach der amtlichen Bekanntgabe wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Aligemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Unstrut- 
Hainich-Kreis, Lindenbühl 28/29, 99974 Mühlhausen einzulegen.

Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. Das heißt ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung 
(§§ 28 Abs. 3 i. V. m. 16 Abs. 8 IfSG, § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung). Dies 
bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit einem 
Widerspruch angegriffen wird. Beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 in 99425 Weimar 
kann die Anordnung der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs beantragt werden.

Hinweise:

Für den durch die Quarantäne erlittenen Verdienstausfall erhalten Betroffene unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Entschädigung (§§ 56, 57 IfSG). Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für 
die Dauer von bis zu sechs Wochen den Verdienstausfall auszuzahlen (§ 56 Abs. 5 S. 1 IfSG). Die 
ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet. Zuständig für Anträge nach §§ 
56, 57 IfSG ist das Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 550 - Gesundheitswesen, Jorge- 
Semprun-Platz 4 in 99423 Weimar.



Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 ThürVwVfG ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekanntzumachen. Die Begründung dieser Allgemeinverfügung kann beim Landratsamt Unstrut- 
Hainich-Kreis, Büro des Landrates, Dienstgebäude 003, Lindenhof 1 in 99974 Mühlhausen während 
der Öffnungszeiten des Landratsamtes eingesehen werden.

Harald Zänker 
Land rat
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Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis 

- Der Landrat -

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz - IfSG)

Allgemeinverfügung

Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises ordnet als Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 
2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 35 Satz 2 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung nachfolgende 
Allgemeinverfügung zum Schutze der öffentlichen Sicherheit an:

1. In dem gesamten Gebiet des Unstrut-Hainich-Kreises ist es untersagt, Veranstaltungen, 
Vergnügungen und sonstige Ansammlungen sowie Versammlungen und Aufzüge mit 
einer Anzahl von über 100 Teilnehmern durchzuführen oder hieran teilzunehmen. Dies 
bezieht sich sowohl auf solche unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. 
Zu den Veranstaltungen, Vergnügungen oder sonstigen Ansammlungen gehören 
insbesondere Tanz- und Sportveranstaltungen, Messen und Ausstellungen.

2. Die Allgemeinverfügung gilt ab sofort bis einschließlich zum 19. April 2020.

3. Diese Allgemeinverfügung wird am Tage nach der amtlichen Bekanntgabe wirksam.

Begründung

Gemäß § 2 Nr. 5 der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung 
von Ermächtigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürlfSGZustVO) vom 2. März 2016 ist das 
Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises im übertragenen Wirkungskreis die zuständige Behörde für 
die Anordnung von Schutzmaßnahmen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG.

Werden gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, so trifft der Landkreis die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den 
§§ 29 bis 31 IfSG genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde 
Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder 
verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon 
schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen 
oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt 
worden sind (§ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG).

Seit Februar dieses Jahres breitet sich die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 hervorgerufene akute 
Atemwegserkrankung Covid-19 in Deutschland aus. Bisher sind über 1.296 Menschen positiv auf das 
Virus getestet worden (Stand: 10.03.2020). Es traten auch in Deutschland erste Todesfälle auf. Alle 
Verdachtsfälle innerhalb des Unstrut-Hainich-Kreises haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
bestätigt.



Die vom Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis als zuständige Gesundheitsbehörde zu ergreifenden 
Maßnahmen richten sich nach den Risikoeinschätzungen, Empfehlungen und Richtlinien des Robert 
Koch-Instituts zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer 
Krankheiten. Diesen Empfehlungen schließt sich der Unstrut-Hainich-Kreis an.

Zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Covid-19 ist es erforderlich, dass Infektionsketten frühzeitig 
unterbrochen werden und die Entstehung neuer Ketten vermieden wird.

Öffentliche Veranstaltungen, Vergnügungen, sonstige Ansammlungen, Versammlungen oder Aufzüge mit 
mehr als 100 Teilnehmern sind aufgrund der hohen Anzahl und Intensität von Kontaktmöglichkeiten und 
einer häufig engen Interaktion zwischen den Teilnehmern besonders zur Verbreitung des Virus geeignet. 
Durch die Anonymität solcher Veranstaltungen ist es im Nachgang nahezu ausgeschlossen, zeitnah alle 
Kontaktpersonen zu ermitteln um mögliche Infektionsketten zu durchbrechen und Maßnahmen 
anzuordnen.

Dabei gilt es neben der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen zu berücksichtigen, dass sich das Coronavirus 
auch verbreiten kann, obwohl die betroffenen Personen keine oder sehr leichte Krankheitssymptome 
zeigen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass erkrankte oder ansteckende Personen solche 
Veranstaltungen besuchen und es auf diese Weise zu einer Weiterverbreitung kommt.

Allein die Untersagung solcher Veranstaltungen bzwl die Teilnahme an diesen ist geeignet, um einen 
ausreichenden Schutz Leib, Leben und Gesundheit der Bevölkerung des Unstrut-Hainich-Kreises 
herzustellen.

Des Weiteren soll das medizinische Versorgungssystem im Unstrut-Hainich-Kreis vor einer Überlastung 
geschützt werden.

Mildere, gleich wirksame Mittel zur Erreichung des Zwecks sind nicht ersichtlich.

Die Zulassung solcher Veranstaltungen unter bestimmten Auflagen ist nicht gleich geeignet, um den 
bezweckten Erfolg herbeizuführen und könnte damit die bestehende Gefahr der Weiterverbreitung des 
Virus nicht eindämmen.

Auch hätte die Schließung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen nicht zur 
Folge, dass ein Schutz für sämtliche Bevölkerungsschichten erreicht werden kann. Daneben bestünde die 
Gefahr, dass weite Teile der Infrastruktur und des öffentlichen Lebens zum Erliegen kämen, wenn Eltern 
ihre Kinder dann Zuhause betreuen müssten und ihrer Arbeit - insbesondere in Einrichtungen der 
medizinischen Versorgung oder Pflege, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr - nicht nachkommen könnten.

Diese Allgemeinverfügung steht in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutz 
höherwertiger Rechtsgüter wie Leib, Leben und Gesundheit. Die Anordnung ist gern. §§ 28 Abs. 3 i. V. m. 
16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Diese Anordnung 
muss auch befolgt werden, wenn sie mit Widerspruch angegriffen wird.



Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, 
Lindenbühl 28/29, 99974 Mühlhausen, einzulegen.

Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. Das heißt ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§§ 
28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG, § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung). Dies bedeutet, dass 
die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit einem Widerspruch angegriffen 
wird. Beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 in 99425 Weimar kann die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs beantragt werden.

Mühlhausen, den ./M.Q2> ,20*

Landrat


